
VERORDNUNG (EG) Nr. 962/2007 DER KOMMISSION

vom 14. August 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 996/97 zur Eröffnung und Verwaltung eines
Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes 0206 29 91

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Rind-
fleisch (1), insbesondere auf Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 996/97 der Kommission (2)
ist die Eröffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkon-
tingents für gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes
0206 29 91 auf einer mehrjährigen Grundlage vorgese-
hen.

(2) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006
mit gemeinsamen Regeln für die Verwaltung von Ein-
fuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse
im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (3) sind die Ein-
fuhrlizenzen nach dem letzten Tag des Einfuhrzollkontin-
gentszeitraums nicht länger gültig.

(3) Zur Angleichung an die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006
wurden die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 996/97
mit der Verordnung (EG) Nr. 568/2007, insbesondere
durch Streichung der Vorschrift über die Gültigkeitsdauer
der Einfuhrlizenzen, geändert.

(4) Da gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1445/95
der Kommission vom 26. Juni 1995 mit Durchführungs-
vorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Rind-
fleisch (4) die Gültigkeitsdauer der Einfuhrlizenzen auf 90
Tage ab dem Tag der Ausstellung festgelegt ist, sollte in

der Verordnung (EG) Nr. 996/97 klargestellt werden, dass
die Lizenzen bis zum Ende des Einfuhrzollkontingents-
zeitraums gültig sind.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 996/97 ist daher entsprechend
zu ändern.

(6) Damit die für den Einfuhrzollkontingentszeitraum vom
1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2008 erteilten Einfuhr-
lizenzen bis zum Ende dieses Zeitraums gültig sind, sollte
vorgesehen werden, dass diese Änderung ab dem am 1.
Juli 2007 beginnenden Kontingentszeitraum Anwendung
findet.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 996/97 wird folgender
Absatz 3 angefügt:

„(3) Abweichend von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr.
1445/95 sind die Einfuhrlizenzen bis zum Ende des Einfuhr-
zollkontingentszeitraums gültig.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt für Einfuhrlizenzen, die ab dem am 1. Juli 2007 begin-
nenden Kontingentszeitraum erteilt werden.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 14. August 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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